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Neuntes Rapitel .

Umſatz der Staatseffecten . Steigen und Fallen der

oͤffentlichen Fonds . Agiotage .

Erſter Abſchnitt .

Von den Urſachen , welche den Handel mit Staatspapieren

veranlaſſen und erleichtern .

Von der Natur des Umſatzes der Staatspapiere im Allgemeinen

Die oͤffentlichen Schuldurkunden oder die dadurch vor —

geſtellten Kapitalien ſind keine wirklichen Werthe im national —

oͤkonomiſchen Sinne ; ſondern nur Anweiſungen auf kuͤnftige
Werthe , in denen die Regierung die Mittel zur Erfuͤllung
ihrer Verbindlichkeiten findet , oder ſie repraͤſentiren , wenn

man lieber will , denjenigen Theil des Werths der Productiv⸗
kraͤfte, welcher das Einkommen gibt , das die Regierung
zur Befriedigung der Staatsglaͤubiger erhebt .

Die Wirkung des Uebertrags einer Schuldforderung auf
eine dritte Perſon beſteht lediglich darin , daß ein , in den

Haͤnden des Kaͤufers oder Ceſſionars befindliches , wirkliches
Kapital ſeinen Beſitzer wechſelt , und der Kaͤufer gegen den

Schuldner in das naͤmliche Verhaͤltniß tritt , in welchem
der Verkaͤufer gegen denſelben ſtand . Bei Schuldforderungen ,
die auf erfolgende Aufkuͤndigung zahlbar ſind , bezweckt ein

ſolcher Rechtsuͤbertrag nur eine Geſchaͤftsvereinfachung , in⸗
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dem der neue Glaͤubiger die Stelle des fruͤhern gegen die

Erlegung des Betrags geradezu einnimmt , um die zweifache

Operation des neuen Darlehens und der Heimzahlung des

fruͤhern zu erſparen . Wenn aber der urſpruͤngliche Glaͤubiger

die Heimzahlung nicht verlangen kann ; ſo leiſtet die Ceſſion

noch einen wichtigern Dienſt , indem ſie zwiſchen dem Gl aͤu⸗

biger , der Gelegenheit zur fruchtbaren Anlage eines Kapitals

gefunden , oder aus irgend einem Grunde eines Kapitals

bedarf , und dem Kapitaliſten , der auf die eigene Verwen —

dung angehaͤufter Werthe verzichtet und dieſelben auf Zinſen

auszuleihen wuͤnſcht , auf dem einfachſten Wege , eine Aus —

gleichung ihrer Beduͤrfniſſe moͤglich macht , welche ohne

dieſes Mittel nicht erfolgen koͤnnte , ohne den einen Theil

in die dauernde zweifache Stellung des Glaͤubigers und

Schuldners fuͤr den naͤmlichen Werth zu bringen .

Privat⸗Schuldſcheine koͤnnen , wie wir geſehen , nur in

einem ſehr beſchraͤnkten Umfange Gegenſtand eines ſolchen

Umſatzes ſeyn , weil der Werth jeder Forderung ſich nach

dem Grade der Wahrſcheinlichkeit richtet , womit ihre Reali —

ſirung erwartet werden kann ; die Verhaͤltniſſe der Privat —

ſchuldner , von deren Erwaͤgung das Urtheil uͤber dieſen

Werth abhaͤngt , aber in der Regel nur in einem engen

Umkreiſe bekannt ſind . Nur in den naͤhern Umgebungen

vermag man deßhalb Kaͤufer zu finden , weil der Zinſen —

bezug aus entfernten Gegenden mit Schwierigkeiten verknuͤpft

iſt . Dazu kommt , daß Privatdarlehen gewoͤhnlich auf wechſel —

ſeitige Aufkuͤndigung ſtehen , wodurch das Beduͤrfniß der

Rechtsuͤbertragungen minder haͤufig und dringend wird ; und

die Schwierigkeiten , die ſich dem Umſatze der Privat - Schuld⸗

ſcheine der Natur der Sache nach entgegen ſetzen , ſind

wiederum die Urſache , daß jene Aufkuͤndbarkeit , unter Be —

ſtimmung kurzer Zahlungsfriſten , Regel bleiben muß . Anders

verhaͤlt ſich dieSache bei oͤffentlichen Schulden . Wir wollen
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die Urſachen , von denen die Leichtigkeit und Lebhaftigkeit
des Umſatzes der Staatspapiere abhaͤngt, naͤher betrachten ,
ſodann in den beiden folgenden Abſchnitten die Art und

Weiſe der Uebertragsgeſchaͤfte und ihre Natur , und endlich
die Bewegungen des Papierhandels und die Urſachen des

Steigens und Fallens der Staatspapiere unterſuchen .

2

Kundbarkeit der Verhältniſſe , von denen der Credit abhängt .

Als die Grundbedingung , auf welcher die Einfuͤhrung
der Staatspapiere in den großen Verkehr beruht , kann

man die Kundbarkeit der Verhaͤltniſſe betrachten , von denen

der Credit der Staaten abhaͤngt . Wenn auch die Thatſachen ,
welche hieruͤber ein gruͤndliches Urtheil zu faͤllen in den

Stand ſetzen , nicht uͤberall auf gleiche Weiſe zur oͤffentlichen
Kenntniß gelangen , und insbeſondere das Publicum nicht
allerwaͤrts durch die Bekanntmachung der Finanzplaͤne und

der Reſultate der Staatsrechnungen von dem ganzen Zu —

ſtande der Finanzen unterrichtet wird ; ſo ſind die Momente

zur Bildung eines Urtheils doch von der Art , daß ſie ſich
der Erwaͤgung eines Jeden aus dem Publicum auf gleiche
Art darbieten . Verhaͤltniſſe , welche auf die Hilfsquellen
der Staaten zu ſchließen erlauben , der Zuſtand des

Ackerbaues , der Gewerbe , Manufacturen und des Handels ,
die Bevoͤlkerung u. ſ. f . , alle Handlungen , welche die

Feſtigkeit des Willens der Regierungen beurkunden , die

gegen die Staatsglaͤubiger eingegangenen Verbindlichkeiten zu
erfuͤlen, ihr Benehmen in Benutzung jener Hilfsquellen ,
die Mittel , die ſie zur Befoͤrderung des Wohlſtandes der

Betriebſamkeit anwenden , der innere und aͤuſſere politiſche
Zuſtand , ſind der Publicitaͤt hingegeben ; und wo auch
detaillirte Ueberſichten uͤber den ganzen Finanzzuſtand nicht

gegeben werden , kennt man doch die Hoͤhe der Beſteuerung
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